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§ 18 BPGG
 BPGG - Bundespflegegeldgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2024

(1) Das P egegeld wird an den Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Ist der Anspruchsberechtigte nicht geschäftsfähig,

so ist das P egegeld dem gesetzlichen Vertreter (§ 1034 ABGB) auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten, mit deren

Besorgung er betraut ist, die Empfangnahme dieser Leistung umfassen.

(1a) Erhält eine p egebedürftige Person auf Kosten oder unter Kostenbeteiligung eines Landes, einer Gemeinde oder

eines Sozialhilfeträgers teilstationäre Betreuung, so kann – die schriftliche Zustimmung der p egebedürftigen Person

oder ihres gesetzlichen Vertreters (§ 1034 ABGB) vorausgesetzt – bis auf Widerruf für künftige Auszahlungen das

P egegeld zur Gänze dem jeweiligen Kostenträger zur Verrechnung für die Dauer und im Umfang der

Leistungserbringung mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber der p egebedürftigen Person ausgezahlt werden.

Unter teilstationärer Betreuung sind Angebote einer ganz oder zumindest halbtägigen Tagesstruktur für betreuungs-

bzw. p egebedürftige Menschen, die nicht in stationären Einrichtungen leben und die in eigens dafür errichteten

Einrichtungen oder Senioreneinrichtungen jedenfalls tagsüber erbracht werden, zu verstehen. Der jeweilige

Kostenträger hat der p egebedürftigen Person den verbleibenden P egegeldbetrag zumindest in der Höhe von 10°vH

des P egegeldes der Stufe 3 auszuzahlen und dem Entscheidungsträger das Ende der teilstationären Betreuung

umgehend zu melden. Bescheide über die Auszahlung des P egegeldes an den jeweiligen Kostenträger sind nicht zu

erlassen.

(2) Erhält eine p egebedürftige Person auf Kosten oder unter Kostenbeteiligung eines Landes, einer Gemeinde oder

eines Sozialhilfeträgers ambulante oder teilstationäre P egeleistungen, für die sie zum gänzlichen oder teilweisen

Kostenersatz verp ichtet ist, so kann das P egegeld bis zur Höhe der Kostenersatzforderung von Amts wegen dem

Empfänger des Kostenersatzes mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber der p egebedürftigen Person ausgezahlt

werden, sofern die p egebedürftige Person mit der Zahlung des Kostenersatzes mindestens zwei Monate ab

Rechnungslegung im Verzug ist. Bescheide sind nur dann zu erlassen, wenn dies die p egebedürftige Person innerhalb

einer Frist von drei Monaten ab Änderung der Auszahlung beantragt. Nach Ablauf eines Jahres ab Änderung der

Auszahlung oder wenn die P egeleistungen vom Erbringer zur Gänze eingestellt werden, ist das P egegeld auf Antrag

oder von Amts wegen wieder an den Anspruchsberechtigten auszuzahlen.

(3) Die Entscheidungsträger haben die Auszahlung in der Weise zu veranlassen, daß das P egegeld von einer allfälligen

anderen Geldleistung getrennt ausgewiesen wird.

(4) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Geldleistungen sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; dabei

sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen.

In Kraft seit 01.07.2018 bis 31.12.9999
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